
Sélection d'article sur la
politique suisse

Dossier Dossier: Mesures de sécurité pour la préservation de la production
d'électricité hydraulique en Suisse à partir de l'année 2015

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Imprimer

Éditeur

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Contributions de

Ackermann, Marco
Bernhard, Laurent
Bieri, Niklaus
Porcellana, Diane
Zumofen, Guillaume

Citations préféré

Ackermann, Marco; Bernhard, Laurent; Bieri, Niklaus; Porcellana, Diane; Zumofen,
Guillaume 2024. Sélection d'article sur la politique suisse: Dossier: Mesures de
sécurité pour la préservation de la production d'électricité hydraulique en Suisse à
partir de l'année 2015, 2013 - 2023. Bern: Année Politique Suisse, Institut de science
politique, Université de Berne. www.anneepolitique.swiss, téléchargé le 24.04.2024.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE I

http://www.anneepolitique.swiss


Sommaire

1maintenir la valeur de la force hydraulique suisse (iv. ct. 13.312)

1les conditions permettant d’exploiter les forces hydrauliques de manière durable

2Schweizer Stauanlagen und Wasserenergie retten (Kt.Iv. GE 15.313)

3Anpassung der Umweltverträglichkeitsprüfung bei Neukonzessionierungen von

Wasserkraftanlagen (Pa.Iv 16.452)

6Sicherung der Selbstversorgung mit Strom aus Wasserkraft zur Überbrückung der aktuellen

Preisbaisse (Pa.Iv. 16.448)

7Kt.Iv. BE: Erneuerbare Energien in Moorlandschaften

8Investitionsanreize für den langfristigen Erhalt der Schweizer Stromproduktionsanlagen

(Mo.18.3000)

9Modification de la loi sur les forces hydrauliques (MCF 18.056)

12Wasserkraft. Für eine Lockerung des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (Kt. Iv.

VS 18.310)

13Investitionssicherheit für die Stromproduktion aus einheimischer Wasserkraft

gewährleisten (Mo. 20.3407)

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE II



Abréviations

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
BFE Bundesamt für Energie
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
EU Europäische Union
EnG Energiegesetz
BV Bundesverfassung
StromVG Stromversorgungsgesetz
NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
WRG Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil national

OFEN Office fédéral de l'énergie
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
UE Union européenne
LEne Loi sur l'énergie
Cst Constitution fédérale
LApEl Loi sur l'approvisionnnement en électricité
RPT Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches
LFH Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 1



maintenir la valeur de la force hydraulique
suisse (iv. ct. 13.312)

Force hydraulique

C’est dans ce contexte peu propice au développement de l’énergie hydraulique que les
Grisons ont déposé en octobre une initiative cantonale visant à maintenir la valeur de
la force hydraulique suisse. Le texte demande entre autres au parlement fédéral
d’inclure, en cas de maintien du modèle d'encouragement actuel des énergies
renouvelables, l'énergie hydraulique d'une puissance supérieure à 10 mégawatts (MW). 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 30.08.2013
LAURENT BERNHARD

Mit einer 2013 eingereichten Standesinitiative wollte der Kanton Graubünden die
Werterhaltung der Schweizer Wasserkraft erreichen. Dazu solle auf die Aufstockung
der Fördermittel für neue erneuerbare Energien verzichtet und das bestehende
Fördermodell durch ein marktorientiertes Modell ersetzt werden. Sollte das
Fördermodell beibehalten und/oder die Fördermittel aufgestockt werden, so müsse
der Ausschluss der Wasserkraftanlagen mit mehr als 10 Megawatt Leistung aufgehoben
werden. Die UREK-SR empfahl im November 2014, der Standesinitiative zuzustimmen,
da noch unklar war, wie die Energiestrategie 2050 bezüglich der Wasserkraft
ausgestaltet wird. Der Nationalrat behandelte die Standesinitiative erst im März 2016
und gab keine Folge, weil dem Anliegen der Initiative in der Energiestrategie 2050
Rechnung getragen werde. Die UREK-SR kam im November 2016 auf ihren Entscheid
zurück und sprach sich gegen die Standesinitiative aus. Der Ständerat, der im Dezember
2016 über das Geschäft beriet, sah die Forderungen der Standesinitiative ebenfalls als
hinreichend erfüllt und gab keine Folge. 2

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.12.2016
NIKLAUS BIERI

les conditions permettant d’exploiter les
forces hydrauliques de manière durable

Force hydraulique

Le Conseil des Etats a transmis lors de la session d’automne un postulat Engler (pdc,
GR) chargeant le Conseil fédéral d’examiner les conditions permettant d’exploiter les
forces hydrauliques de manière durable. Le texte invite notamment le gouvernement à
évaluer le financement d'extensions de centrales de pompage-turbinage existantes ou
la construction de nouvelles centrales de ce type par l'octroi de prêts à faible taux
d'intérêt qui seraient accordés par la Confédération. C’est par 25 voix contre 6 que les
sénateurs se sont prononcés en faveur de cette intervention parlementaire. 3

POSTULAT
DATE: 25.09.2013
LAURENT BERNHARD

In Erfüllung eines Postulats Engler (cvp, GR) von 2013 legte der Bundesrat im Dezember
2017 seinen Bericht „Nachhaltige Rahmenbedingungen für die Wasserkraft“ vor. Laut
dem Bericht kann die angestrebte Produktionserhöhung in der Wasserkraft nur erreicht
werden, wenn die bestehende Produktion erhalten und zudem das Zubaupotenzial der
Klein- und Grosswasserkraftwerke realisiert wird. Als Teil des ersten Massnahmenpakets
der Energiestrategie 2050 werden neben den schon bestehenden Förderinstrumenten
für Kleinwasserkraftwerke zwei neue Förderinstrumente für Grosswasserkraftwerke
geschaffen. Die neue Marktprämie soll die bestehenden Wasserkraftanlagen stützen
und Investitionsbeiträge sollen für Neuanlagen und Erweiterungen bereitgestellt
werden. Im neuen Energiegesetz ist auch der Auftrag an den Bundesrat enthalten, bis
2019 einen Erlassentwurf für die Einführung eines neuen Marktmodells auszuarbeiten.
Die Forderung des Postulates Engler nach besseren Rahmenbedingungen für die
Wasserkraft sieht der Bundesrat damit als erfüllt. 4

RAPPORT
DATE: 01.12.2017
NIKLAUS BIERI
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Schweizer Stauanlagen und Wasserenergie
retten (Kt.Iv. GE 15.313)

Force hydraulique

Mit 5 zu 2 Stimmen bei 4 Enthaltungen gab die UREK-SR der Standesinitiative des
Kantons Genf „Schweizer Stauanlagen und Wasserenergie retten“ Folge. Die
Standesinitiative wollte eine Steuer auf Strom aus nichterneuerbaren Energieträgern
einführen, um die einheimischen Wasserkraftanlagen im Wettbewerb zu stärken. Die
Kommission sprach sich dafür aus, dieses Mittel noch eingehender zu prüfen. 5

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.11.2016
NIKLAUS BIERI

Die UREK-NR beurteilte die Standesinitiative Genfs „Schweizer Stauanlagen und
Wasserenergie retten“ anders als ihre Schwesterkommission und empfahl ihrem Rat,
dieser Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit Bäumle (glp, ZH) verteidigte das
Anliegen. Das Argument, der Initiative sei Folge zu geben, um das Mittel der
Besteuerung von nichterneuerbaren Energien noch eingehender zu prüfen, hatte im
Nationalrat jedoch keine Überzeugungskraft: Dieses Mittel sei bereits mehrfach
diskutiert und verworfen worden, hielt Nationalrat Imark (svp, SO) für die
Kommissionsmehrheit fest, worauf die grosse Kammer mit 118 zu 58 Stimmen (keine
Enthaltungen) der Standesinitiative keine Folge gab. 6

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 20.09.2017
NIKLAUS BIERI

Während die UREK-SR der Genfer Standesinitiative «Schweizer Stauanlagen und
Wasserenergie retten» im November 2016 Folge gegeben hatte, war sie vom Nationalrat
im Herbst 2017 abgelehnt worden. Diesem Entscheid folgte im August 2018 auch der
Ständerat, nachdem die Mehrheit der UREK-SR die Meinung geändert und in ihrer
zweiten Sitzung mit 8 zu 4 Stimmen beantragt hatte, der Standesinitiative nun doch
keine Folge zu geben.
Der für die Mehrheit der Kommission sprechende Werner Luginbühl (bdp, BE) erklärte
im Rat, weshalb die Kommissionsmehrheit in der ersten Vorprüfung im November 2016
noch für die Standesinitiative gewesen war, sie jedoch zwei Jahre später verwerfen
wollte: In der Zwischenzeit seien verschiedene Unterstützungsmassnahmen etabliert
worden. Konkret nannte er etwa die Marktprämie, die Investitionsbeiträge für den Bau
von Neuanlagen und Erweiterungen von Wasserkraftwerken im Zusammenhang mit der
Energiestrategie 2050, die Aufhebung der Durchschnittspreismethode für die
Grundversorgung sowie die anstehende Revision des Stromversorgungsgesetzes, mit
der ein neues Strommarktdesign entstehen soll. Zudem sei zwar eine Steuer auf nicht-
erneuerbare, importierte Energieträger auf den ersten Blick eine tolle Sache, jedoch
könne diese Abgabe einfach umgangen werden. Darüber hinaus sei sie nicht so ergiebig
wie oft angenommen und nicht vereinbar mit internationalem Handelsrecht.
Ganz anders sah dies der Genfer Ständerat Robert Cramer (gp, GE), der im Ständerat
eine links-grüne Kommissionsminderheit anführte. Es gehe bei dieser Standesinitiative
darum, dem Verursacherprinzip auch im Stromsektor Rechnung zu tragen. Der
bundesrätliche Bericht zeige, dass die Forderungen gemäss dieser Initiative umsetzbar
seien, sofern es keine Diskriminierung zwischen inländischer und ausländischer
Stromproduktion gebe. Im Standesinitiativtext sei keine solche Diskriminierung
vorgesehen, was somit die Steuereinführung ohne Probleme mit den internationalen
Verträgen vereinbaren liesse. Als die zwei wichtigsten Argumente für die Initiative
nannte der Genfer den Schutz und Erhalt der Schweizer Wasserkraftwerke – und somit
der wichtigsten inländischen, erneuerbaren Energieproduktion – sowie die Schaffung
von mehr Gerechtigkeit, indem nicht-erneuerbare Energien im Vergleich zu
erneuerbaren im Sinne des Verursacherprinzips teurer würden. Bei einem Folgegeben
könnten die Anliegen gemäss dieser Initiative zudem direkt in die Beratungen zur
bevorstehenden Revision des Stromversorgungsgesetzes Eingang finden. Die kleine
Kammer folgte jedoch der Mehrheit ihrer Kommission und gab mit 25 zu 11 Stimmen bei
4 Enthaltungen der Initiative keine Folge. Somit gilt dieses Geschäft für beide Kammern
als erledigt. 7

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.09.2018
MARCO ACKERMANN
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Anpassung der
Umweltverträglichkeitsprüfung bei
Neukonzessionierungen von
Wasserkraftanlagen (Pa.Iv 16.452)

Force hydraulique

Eine parlamentarische Initiative Rösti (svp, BE) wollte mit einer Anpassung der
Umweltverträglichkeitsprüfung den Ausbau der Wasserkraft zur Stromerzeugung und
Stromspeicherung erleichtern. Bei Neukonzessionierungen und bei Änderungen von
bestehenden Wasserkraftkonzessionen sind Umweltverträglichkeitsprüfungen
erforderlich. Für diese wird vom ursprünglichen Zustand von Landschaft und Natur
ausgegangen, selbst wenn ein Kraftwerk seit Jahrzehnten besteht und so konzessioniert
war. Neu soll – so fordert es die parlamentarische Initiative – vom Ist-Zustand vor der
beabsichtigten Neukonzessionierung ausgegangen werden. Im Juni 2017 gab die UREK-
NR der Initiative mit 15 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen Folge und im August 2017
stimmte die UREK-SR ihrer Schwesterkommission mit 5 zu 4 Stimmen zu. 8

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.08.2017
NIKLAUS BIERI

Die UREK-NR hatte im Oktober 2018 mit 17 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung einem
Vorentwurf zur Änderung des WRG im Rahmen der parlamentarischen Initiative
«Anpassung der Umweltverträglichkeitsprüfung» zugestimmt. Die Vorlage wurde im
Folgemonat in die Vernehmlassung geschickt. 9

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.11.2018
MARCO ACKERMANN

Die UREK-NR verabschiedete Ende April 2019 mit 14 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung
einen Entwurf zur Präzisierung der Regelungen für Umweltverträglichkeitsprüfungen,
wonach bei Konzessionserneuerungen von Wasserkraftwerken – wie in der
parlamentarischen Initiative Rösti (svp, BE) gefordert – neu vom Ist-Zustand zum
Zeitpunkt der Konzessionserneuerung und nicht wie bisher vom ursprünglichen
Zustand vor dem Bau der Anlage ausgegangen werden soll. Die entsprechende
Forderung war in der vorangegangenen Vernehmlassung mehrheitlich auf offene Ohren
gestossen: 19 Kantone, Verbände aus der Elektrizitätswirtschaft sowie viele weitere
Akteure hatten die bisher vorherrschende Praxis als unbefriedigend, nicht praktikabel
und als im Widerspruch zur Energiestrategie 2050 stehend beurteilt. Fünf Kantone (LU,
BS, SH, TI, GE) sowie die SP, einige Umweltschutzorganisationen und weitere Akteure
hatten den Vorentwurf abgelehnt und den Schutz von Natur, Landschaft und von
beeinträchtigten Lebensräumen unterstrichen. Jener Forderung nach mehr
Naturschutz war auch eine Kommissionsminderheit nachgekommen: Sie forderte
sowohl im Vorentwurf als auch im Entwurf zuhanden des Erstrats, dass bei
Neukonzessionierungen – unabhängig davon, ob neue Eingriffe in die Natur erfolgen
würden – zusätzlich Massnahmen zugunsten von Natur und Landschaft bei
gleichzeitiger Wahrung der Verhältnismässigkeit erfolgen sollen. Mit diesem Zusatz soll
eine Grundlage geschaffen werden, um die Natur – trotz des neuen Ist-
Ausgangspunktes – verhältnismässig zu schützen. 10

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 30.04.2019
MARCO ACKERMANN

Der Bundesrat befürwortete in seiner Stellungnahme vom August 2019 den Entwurf
der UREK-NR, wonach der Ausgangszustand für Konzessionserneuerungen neu
eindeutig mit dem Zustand zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (Ist-Zustand)
festzulegen ist. Entgegen dem Antrag der Kommissionsmehrheit unterstützte er jedoch
einen von der Kommissionsminderheit vorgeschlagenen Zusatz, wonach die Behörden
Aufwertungen zugunsten der Natur mit der jeweiligen Betreibergesellschaft vereinbaren
oder, falls keine Einigkeit besteht, anordnen können sollen. Der Bundesrat betrachtete
diesen Zusatz als ausgewogenen Kompromiss, damit im Einzelfall eine bessere
Abwägung im Interessenkonflikt zwischen Naturschutz und Nutzungsinteressen
vorgenommen werden könne, sofern dieser Zusatz als Kann-Formulierung festgelegt
werde. Die Minderheit Müller-Altermatt (cvp, SO) übernahm diese Anpassung von der
Soll- zur Kann-Formulierung sodann als Antrag zuhanden des Parlaments. 11

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 27.08.2019
MARCO ACKERMANN
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Als Erstrat trat der Nationalrat im Herbst 2019 ohne Gegenstimmen auf die Debatte zum
Entwurf zur Präzisierung der Regelungen für Umweltverträglichkeitsprüfungen ein.
Die Forderung von Initiant Albert Rösti (svp, BE) und der Kommission, die
einzuhaltenden Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Neukonzessionierungen von
bestehenden Wasserkraftanlagen auf die bestehenden Ist-Verhältnisse und nicht mehr
auf die ganz ursprünglich vorliegenden Gegebenheiten vor dem Bau der Anlagen zu
fundieren, entfachte in der grossen Kammer eine lange Diskussion. Auf der einen Seite
plädierten die Kommissionsmehrheitsvertreter Jacques Bourgeois (fdp, FR) und Mike
Egger (svp, SG) für die Annahme des von der Kommissionsmehrheit in die
Vernehmlassung geschickten Vorentwurfs, wonach der Soll-Zustand bei bestehenden
Anlagen, wie von Rösti verlangt, mit dem Ist-Zustand definiert werden soll. Auf der
anderen Seite verlangte eine Minderheit der UREK-NR unter Stefan Müller-Altermatt
(cvp, SO), dem Antrag des Bundesrates zu folgen, wonach die Soll-Zustandsdefinition –
nach Ermessen des jeweiligen Kantons –  zusätzlich mit zu leistenden Massnahmen
zugunsten der Natur ergänzt werden kann. 
In der Ratsdebatte argumentierten die Verterter der Kommissionsmehrheit, dass durch
diese Gesetzesanpassung Rechtssicherheit geschaffen werde und die derzeit
bestehenden Wasserkraftanlagen gesichert werden könnten. Der Vorschlag, den Müller-
Altermatt präsentierte, behalte hingegen die Rechts- und Planungsunsicherheit bei, da
aufgrund der Beurteilung des jeweiligen Kantons unklar sei, wie hoch die Kosten für
ergänzende Umweltmassnahmen bei der Neukonzessionierung ausfallen würden. Die
Wasserkraft sei zudem das zentrale Rückgrat der Schweizer Stromproduktion, stelle ein
wichtiges Element der Energiestrategie 2050 dar und dürfe deshalb nicht mit
zusätzlichen Kosten gefährdet oder behindert werden. Es sei des Weiteren unmöglich
zu beurteilen, wie der Zustand der Natur beispielsweise vor 80 Jahren ausgesehen
habe, als viele Wasserkraftwerke gebaut worden seien – nach aktuellem Vorgehen
müsste der Umweltzustand vor dem Bau der Anlagen eruiert werden –, argumentierte
etwa der Initiant Albert Rösti. Etwas anders beurteilte dies beispielsweise Silva
Semadeni (sp, GR), die die SP-Fraktion vertrat und für den Minderheitsantrag Müller-
Altermatt plädierte. Sie bezeichnete die Forderung der Kommissionsmehrheit als
schlauen Vorschlag, um die Pflicht zur Aufwertung der natürlichen Lebensräume zu
umgehen, indem auf die gesetzlichen Bestimmungen aus den 50er und 60er Jahren
zurückgegriffen werde, in welchen noch keine Umweltvorschriften vorgesehen waren.
Minderheitssprecher Müller-Altermatt selbst relativierte seinen Antrag im Rat mit dem
Argument, dass er eine Anpassung der Soll-Zustandsdefinition auf den Ist-Zustand
grundsätzlich befürworte, den Kantonen aber, basierend auf der
Vernehmlassungsantwort des Kantons Wallis, einen föderalen Ermessensspielraum
zukommen lassen möchte, indem diese nach Möglichkeit der Verhältnismässigkeit
entsprechend und nach Vereinbarung Massnahmen zum Schutz von Natur und
Landschaft anordnen könnten. 
In der Abstimmung zeigte sich mit 115 zu 71 Stimmen bei 3 Enthaltungen ein Links-
Rechts-Graben, wobei sich die Mehrheit der CVP-Fraktion gegen ihren Nationalrat
Müller-Altermatt stellte und sich zusammen mit der BDP-Fraktion für die Variante der
Kommissionsmehrheit aussprach, die keine Klausel für zusätzliche Massnahmen
zugunsten der Natur vorsah. In der Gesamtabstimmung blieben die Fronten ähnlich
bestehen und eine Mehrheit, bestehend aus den SVP-, FDP-, CVP- und BDP-Fraktionen,
setzte sich mit 123 zu 63 Stimmen bei 3 Enthaltungen durch und nahm den Entwurf der
Kommissionsmehrheit an. 12

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.09.2019
MARCO ACKERMANN

Mitte Oktober 2019 befasste sich die UREK-SR erneut mit der parlamentarischen
Initiative Rösti (svp, BE) zur Anpassung der Umweltverträglichkeitsprüfung bei
Neukonzessionierungen von Wasserkraftanlagen. Eine Mehrheit der Kommission
beantragte mit sieben zu drei Stimmen bei einer Enthaltung, dem Nationalrat zu folgen
und die Basis für die Festlegung von Umweltverträglichkeitsprüfungen auf den Ist-
Zustand zu legen. Mit dieser Massnahme könnten Rechtssicherheit geschaffen sowie
fördernde Rahmenbedingungen für die Wasserkraft etabliert werden, erklärte die
Kommission in ihrer Medienmitteilung. Eine Minderheit Zanetti (sp, SO) lehnte die
Vorlage hingegen ab, da eine solche Regelung gegenüber Neubauten ab 1985, die
demzufolge die strengeren Auflagen zu erfüllen hätten, marktverzerrend wirke. Sollte
auf die Initiative trotzdem eingetreten werden, verlangte die Minderheit eine
ergänzende Bestimmung – ähnlich zum verlangten Kann-Zusatz des Bundesrates für die
Anordnung von Umweltmassnahmen –, wonach bei allen Konzessionserneuerungen
verhältnismässige Massnahmen für die ökologische Aufwertung verfügt werden
sollten. 13

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 10.10.2019
MARCO ACKERMANN
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Der frisch gewählte Ständerat durfte am ersten Tag der neuen Legislatur 2019 als
Zweitrat über die parlamentarische Initiative Rösti (svp, BE) und den dazugehörigen
Entwurf zur Präzisierung der Regelungen für Umweltverträglichkeitsprüfungen
befinden. Eine Kommissionsmehrheit unter Martin Schmid (fdp, GR) und Bundesrätin
Simonetta Sommaruga wollten den Ständerat davon überzeugen, auf die Beratungen
einzutreten. Der Bündner Freisinnige argumentierte, dass derzeit Rechtsunsicherheit
darüber bestehe, was als Referenzgrösse für zu leistende Kompensationsmassnahmen
zugunsten der Umwelt herangezogen werden solle. Das vorliegende Geschäft könne
diese Unsicherheit beseitigen und somit die Wasserkraft gemäss Energiestrategie 2050
stärken. Gegen Eintreten auf die Vorlage argumentierte Minderheitssprecher Roberto
Zanetti (sp, SO), da er die Vorlage als unnötig erachte und sie, «wenn nicht ökologischen
Schaden verursach[e], so doch ökologischen Nutzen verhinder[e]», wie er im Rat
erklärte. Zanetti betonte, dass das Produktionsvolumen mit den derzeitigen Regelungen
nicht verringert werden würde, da es sich um Ersatzmassnahmen handle wie
beispielsweise um Verbesserungen der Uferstruktur, Neuanlagen von Büschen und
Hecken, Magerwiesen oder Überschwemmungsflächen. Auch seine mahnenden Worte,
er würde es «sehr fatal finden, wenn ausgerechnet diese Ökologie-Legislatur durch das
allererste Geschäft mit dem Verlassen des ökologischen Tugendpfades eröffnet
würde», konnten im Ständerat keine Mehrheit überzeugen. So trat die kleine Kammer
mit 30 zu 12 Stimmen auf das Geschäft ein. 
In der Detailberatung standen sich wiederum die Kommissionsmehrheit unter Schmid,
eine Kommissionsminderheit Zanetti und zusätzlich noch der Bundesrat gegenüber.
Während die Kommissionsmehrheit verlangte, die Basis für die
Kompensationsmassnahmen bei bestehenden Anlagen einzig mit dem Ist-Zustand zu
definieren, ohne dabei zusätzliche Massnahmen zugunsten der Umwelt vorzusehen,
verlangte der Antrag von Zanetti, dass die Behörden unter Achtung der
Verhältnismässigkeit Massnahmen für die ökologische Aufwertung anordnen müssten.
Diesen Minderheitsantrag zog Zanetti allerdings während der Debatte zugunsten des
bundesrätlichen Vorschlags zurück. Jener sah vor, dass solche Massnahmen zugunsten
von Natur und Landschaft angeordnet werden könnten, aber nicht müssten. Simonetta
Sommaruga argumentierte, dass somit Rechtssicherheit geschaffen und die
divergierenden Interessen der Wassernutzung und des Naturschutzes gegeneinander
abgewogen werden könnten, ohne dass dabei das «Pendel zu einseitig aufseiten der
Wasserwirtschaft» ausschlage. Sie betonte zudem, dass durch diesen sehr moderaten
Zusatz im Gesetz die Energiestrategie 2050 und der damit vorgesehene Zubau der
Wasserkraft nicht verhindert würden.  
Die Bundesrätin und die linke Minderheit konnten jedoch keine Mehrheit des Stöcklis
überzeugen. Die kleine Kammer folgte mit 29 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung der
Kommissionsmehrheit und somit auch dem Entscheid des Nationalrates und nahm den
Entwurf an. 14

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 02.12.2019
MARCO ACKERMANN

Die Schlussabstimmung zur Anpassung der Umweltverträglichkeitsprüfung fiel im
Nationalrat in der Wintersession 2019 äusserst knapp aus. Nachdem die grosse Kammer
bei einer ersten Abstimmung die Revision mit 98 zu 91 Stimmen bei 6 Enthaltungen
abgelehnt hatte, reichte Nationalrat Marcel Dettling (svp, SZ) einen Rückkommensantrag
zur erneuten Abstimmung aufgrund diverser falscher Stimmabgaben ein. Dieser Antrag
wurde knapp (bei 100 zu 95 Stimmen bei 2 Enthaltungen) gutgeheissen und hatte zur
Folge, dass Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (fdp, VD) schlussendlich in der
zweiten Abstimmung bei 95 zu 95 Stimmen und 7 Enthaltungen den Stichentscheid
treffen musste. Sie entschied sich, den Entwurf anzunehmen und drehte somit das
ursprüngliche Resultat um. Im Ständerat fiel die Schlussabstimmung am selben Tag
etwas weniger spektakulär aus. Mit 27 zu 16 Stimmen bei einer Enthaltung hiess die
kleine Kammer die Anpassung ebenfalls gut. 15

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.12.2019
MARCO ACKERMANN

Da die Referendumsfrist im April 2020 ungenutzt verstrichen war, kündigte der
Bundesrat das Inkrafttreten des angepassten Wasserrechtsgesetzes per 1. Juli 2020
(Pa.Iv. Rösti; 16.452; svp, BE) an. Eine knappe Mehrheit mit 13 zu 12 Stimmen der neu
zusammengesetzten UREK-NR zeigte sich im Mai 2020 jedoch unzufrieden mit den
neuen Bestimmungen und reichte eine Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 20.434) ein. Diese
verlangt, dass die Kantone bei Konzessionserneuerungen von bestehenden
Wasserkraftanlagen Massnahmen zur ökologischen Aufwertung der betroffenen
Lebensräume verfügen können, ein Anliegen, das bereits im Rahmen der
Parlamentarischen Initiative Rösti aufgegriffen aber damals verworfen worden war. Die
Kommissionsminderheit hielt in der Medienmitteilung fest, es gehe aus

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.07.2020
MARCO ACKERMANN
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staatspolitischer Sicht nicht an, ein Gesetz bereits wieder zu ändern, bevor dieses in
Kraft getreten sei. 16

Sicherung der Selbstversorgung mit Strom
aus Wasserkraft zur Überbrückung der
aktuellen Preisbaisse (Pa.Iv. 16.448)

Force hydraulique

Mit „Sicherung der Selbstversorgung mit Strom aus Wasserkraft zur Überbrückung der
aktuellen Preisbaisse“ überschrieb Nationalrat Rösti (svp, BE) seine parlamentarische
Initiative vom Juni 2016. Seine Forderung entsprach jedoch der umgekehrten
Formulierung: Es ging Rösti um die Überbrückung der aktuellen Preisbaisse mit einem
zeitlich befristeten Massnahmenpaket, um die Selbstversorgung mit Strom aus
Wasserkraft zu sichern. Der Strompreis liege zu tief, als dass die Schweizer
Wasserkraftwerke kostendeckend produzieren könnten, weshalb mit einem
Massnahmenpaket oder einem neuen Marktmodell die Produktionskapazitäten
gesichert werden müssten. 
Die UREK-NR diskutierte am 28. August 2017 über die parlamentarische Initiative und
gab ihr mit 14 zu 9 Stimmen Folge. Die Kommission wollte damit gemäss
Medienmitteilung ihren Willen signalisieren, „dem Thema Wasserkraft in der politischen
Diskussion um ein neues Marktdesign Gewicht zu geben.“ 17

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.08.2017
NIKLAUS BIERI

Nachdem die UREK-NR im Vorjahr die vorgeschlagene Massnahme zur Sicherung der
Selbstversorgung mit Strom aus Wasserkraft zur Überbrückung der aktuellen
Preisbaisse gutgeheissen hatte, folgte im August 2018 auch ihre Schwesterkommission
einstimmig diesem Entscheid. Sie merkte dabei an, dass beim weiteren Vorgehen die
Arbeiten in Zusammenhang mit der bevorstehenden Revision des
Stromversorgungsgesetzes berücksichtigt werden sollten. In der gleichen Sitzung lehnte
eine Kommissionsmehrheit aber eine Genfer Standesinitiative (15.313) ab, die ebenfalls
auf eine Unterstützung der Schweizer Wasserkraft abzielte. 18

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.08.2018
MARCO ACKERMANN

Mit 16 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen beantragte die UREK-NR im November 2020
ihrem Rat, die Behandlungsfrist der parlamentarischen Initiative Rösti (svp, BE) für die
Sicherung der Selbstversorgung mit Strom aus Wasserkraft zur Überbrückung der
aktuellen Preisbaisse um zwei Jahre zu verlängern. Die Kommission begründete ihr
Vorgehen damit, dass sich die Preissituation seit dem Einreichen der Initiative im Jahr
2016 verbessert habe, sich daher der Handlungsdruck als weniger dringlich herausstelle
und eine Mehrheit der Kommission zuerst die angekündigte Botschaft des Bundesrates
zum Mantelerlass «Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren
Energien» abwarten möchte, welche Mitte 2021 vorliegen werde und zentrale
Massnahmen im Bereich der Wasserkraftförderung vorsehe. 19

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 26.11.2020
MARCO ACKERMANN

In der Frühjahrssession 2021 folgte der Nationalrat stillschweigend dem Antrag seiner
UREK und verlängerte die Behandlungsfrist der parlamentarischen Initiative Rösti (svp,
BE) zur Sicherung der Selbstversorgung mit Strom aus Wasserkraft zur Überbrückung
der aktuellen Preisbaisse um zwei Jahre bis zur Wintersession 2022. In der
Zwischenzeit wird sich das Parlament mit den Vorschlägen des Bundesrates zur
Förderung der Wasserkraft im Rahmen des Bundesgesetzes über eine sichere
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien beschäftigen können. 20

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.03.2021
MARCO ACKERMANN

En ligne avec la proposition de sa Commission de l'environnement, de l'aménagement
du territoire et de l'énergie (CEATE-CN), les députés et députées ont classé tacitement
l'initiative parlementaire du député agrarien Albert Rösti (udc, BE). Comme l'a indiqué
la CEATE-CN, la baisse des prix de l'électricité, que mentionne l'initiative
parlementaire, n'est plus d'actualité. Si le prix de l'électricité sur le marché mondial
s'élevait à 2,8 centimes en 2016, il atteint désormais les 20 centimes en 2022. 21

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.12.2022
GUILLAUME ZUMOFEN
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Kt.Iv. BE: Erneuerbare Energien in
Moorlandschaften

Force hydraulique

Eine im Oktober 2016 eingereichte Standesinitiative des Kantons Bern verlangte, dass
zukünftig Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie von nationalem Interesse
in Moorlandschaften gebaut werden können. Dafür ist eine Ergänzung von Artikel 78
Absatz 5 BV nötig, welcher im Zuge der Rothenthurm-Initiative 1987 in die BV
aufgenommen worden war. Auslöser für die Standesinitiative war eine Debatte rund um
den Ausbau des Grimselstaudamms (BE) gewesen. Das Berner Verwaltungsgericht war
im Dezember 2015 auf eine im März 2013 eingereichte Beschwerde eingegangen und
hatte das Schutzgebiet des Moors bis hinunter auf die heutige Seespiegelhöhe
vergrössert. Mit der Standesinitiative sollte nun trotz der damaligen
Schutzgebieterweiterung eine Erhöhung der Staumauer um 23 Meter ermöglicht
werden, wodurch das Wasservolumen um 75% vergrössert würde. Nirgends in der
Schweiz könne auf so einfache Art und Weise die Energiestrategie 2050 des Bundes
umgesetzt werden, die vor allem auf den Ausbau der Wasserkraft setzt, so die
Argumentation des Kantons Bern. Im Frühling 2017 revidierte das Bundesgericht jedoch
den Entscheid des Berner Verwaltungsgerichts und hob die Erweiterung des
Schutzgebietes auf. Ein Ausbau der Staumauer wurde so wieder möglich gemacht. Die
zuständige UREK-SR lehnte die Standesinitiative in der Folge einstimmig ab, da mit dem
Bundesgerichtsentscheid der Hauptzweck der Initiative, den Ausbau des
Grimselkraftwerkes zu ermöglichen, dahingefallen sei. Gleichzeitig betonte sie die
Wichtigkeit der Schutzmassnahmen für Moore sowie deren Erhalt, der in Zukunft sogar
noch weitere Schutzmassnahmen nötig machen werde. 22

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 09.11.2017
MARCO ACKERMANN

Auf Antrag seiner Kommission gab der Ständerat in der Frühlingssession 2018 der
Berner Standesinitiative «Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie von
nationalem Interesse in Moorlandschaften» keine Folge. Das Hauptziel der Vorlage, die
Ermöglichung des Ausbaus der Grimselkraftwerke, sei in der Zwischenzeit aufgrund des
Bundesgerichtsentscheids vom 5. April 2017 schon erreicht worden. Zudem fände eine
solche Verfassungsänderung, die den Schutz der Moore und Moorlandschaften
tangieren würde, wohl kaum das doppelte Mehr, so Werner Luginbühl (bdp, BE) für die
Kommission. Die UREK-SR wolle aber die Möglichkeiten prüfen, im Rahmen der
bestehenden Verfassungsbestimmungen die Qualität der Schweizer Moore und
Moorlandschaften zu verbessern. Für letzteres Anliegen setzte sich auch Raphaël
Comte (fdp, NE) in einem kurzen Votum ein und erklärte, das Problem der schlechten
Moorqualität sei nebst der fehlenden Sensibilisierung der Bevölkerung vor allem auch
ein finanzielles. Der Schutz ebendieser Moore sei sehr wichtig und er bedankte sich,
dass sich die Kommission dieser zentralen Frage annehmen wolle.
Im Nachgang zu den Beratungen der Berner Standesinitiative beauftragte die
Kommission die Verwaltung mit der Ausarbeitung eines Berichts, der den Zustand der
Schweizer Moore aufzeigt. 23

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 06.03.2018
MARCO ACKERMANN

Wie auch schon der Ständerat im Jahr zuvor erteilte der Nationalrat in der
Sommersession 2019 der Berner Standesinitiative für Anlagen zur Erzeugung von
erneuerbarer Energie von nationalem Interesse in Moorlandschaften eine Absage. Die
grosse Kammer folgte somit stillschweigend dem Antrag seiner UREK, in welcher sich
das Contra-Lager im Januar 2019 mit knappen 12 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen
durchgesetzt hatte. Kommissionssprecherin Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und
Kommissionssprecher Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO) erklärten, dass das
Hauptanliegen des Kantons Bern, die Ermöglichung des Ausbaus der Grimselkraftwerke,
bereits durch den betreffenden Bundesgerichtsentscheid erreicht worden sei und es
entgegen den Argumenten der Minderheit keine weiteren Ausbauprojekte der
Wasserkraft in anderen Regionen der Schweiz gebe, die von nationalem Interesse seien
und gleichzeitig den Moorschutz tangieren würden. Es bestehe deshalb kein weiterer
Bedarf für Ausnahmen in der BV betreffend Moorschutz. Des Weiteren unterstrichen
die Kommissionssprechenden die Schutzbedürftigkeit und die Wichtigkeit der noch
bestehenden letzten zehn Prozent der Schweizer Moorflächen. Das Parlament folgte mit
der Entscheidung, der Forderung keine Folge zu geben, dem Grundsatz, dass ein
Ausbau der erneuerbaren Energien gemäss der Energiestrategie 2050 zwar von
nationalem Interesse sei, dieser Ausbau aber immer unter einer Güterabwägung

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 11.06.2019
MARCO ACKERMANN
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zwischen Natur- und Landschaftsschutz – in diesem Fall von Biotopen von nationaler
Bedeutung – und der Nutzung von erneuerbaren Energien zu erfolgen habe. Den
topografisch festgelegten Moorlandschaften wurde dabei – wie in Artikel 12 Abs. 2 EnG
festgelegt – eine höhere Gewichtung beigemessen. 24

Investitionsanreize für den langfristigen
Erhalt der Schweizer
Stromproduktionsanlagen (Mo.18.3000)

Politique énergétique

Mit der Motion „Investitionsanreize für den langfristigen Erhalt der Schweizer
Stromproduktionsanlagen” will die UREK-SR den Bundesrat beauftragen, Vorschläge zu
unterbreiten, wie der Erhalt der Schweizer Produktionsanlagen im Energiebereich –
insbesondere der Wasserkraftwerke – durch Investitionsanreize sichergestellt werden
kann. Auslöser dieser Motion waren Zweifel der Kommission an diversen Annahmen des
BFE gewesen, wonach in Zukunft keine Versorgungslücken auftreten würden und im
Ausland stets genügend Strom für die Schliessung der im Winter aufgrund von
Nachfrageüberhang entstehenden Schweizer Stromlücke bestehe. Denn gemäss
Kommissionssprecher Werner Luginbühl (bdp, BE) sei sowohl zu beachten, dass künftig
40 Prozent der inländischen Stromproduktion durch die schrittweise
Ausserkraftsetzung der Atomkraftwerke wegfallen werde und die tiefen internationalen
Marktpreise die Anreize für Investitionen, vor allem auch in die Schweizer Wasserkraft,
senken würden.

Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, da im Energiegesetz bereits
vorgesehen ist, dass alle 5 Jahre eine Lagebeurteilung der Stromversorgungssicherheit
vorgenommen wird und der Bund seit Januar 2018 unrentablen
Grosswasserkraftwerken während 5 Jahren eine Marktprämie von CHF 120 Mio. jährlich
zuspricht. In der Ratsdebatte wies Bundesrätin Leuthard ebenfalls auf die bestehenden
Subventionen hin und fügte hinzu, dass im Energiebereich stets hohe Renditen
bestehen würden und die Schaffung weiterer Anreize zur Erhaltung der Anlagen deshalb
nicht nötig sei. Die kleine Kammer nahm die Motion mit 39 Stimmen gegen 5 Stimmen
bei einer Enthaltung an. 25

MOTION
DATE: 05.03.2018
MARCO ACKERMANN

Nachdem die kleine Kammer die Motion «Investitionsanreize für den langfristigen
Erhalt der Schweizer Stromproduktionsanlagen» ihrer UREK in der Frühlingssession
2018 angenommen hatte, beugte sich im Sommer 2018 die UREK-NR über das Geschäft.
Eine Mehrheit der Kommission beantragte die Annahme der Motion und begründete
dies mit der Notwendigkeit der Schaffung neuer Strategien und Regelungen vor Ablauf
der aktuell befristeten Marktprämie im Jahr 2023. Die neuen Massnahmen sollten
rechtzeitig in die Revision des StromVG Eingang finden. Eine Kommissionsminderheit
Knecht (svp, AG) war jedoch der Ansicht, dass die bestehenden, ausdrücklich
befristeten Unterstützungen für die Schweizer Wasserkraft ausreichend seien und
lehnte deshalb neue Subventionen ab.
In der nationalrätlichen Diskussion meldete sich als erstes Géraldine Marchand-Balet
(cvp, VS) für die UREK-NR zu Wort. Sie sah drei grössere Probleme in den
Versorgungssicherheitsannahmen des Bundesrates: Erstens könne zwar im Winter bei
einer Versorgungslücke auf französische und deutsche Stromimporte zurückgegriffen
werden, diese seien aber aufgrund der Produktionsmethoden – Kohle und Atom – nicht
nachhaltig. Zweitens würden rund 40 Prozent der inländischen Stromproduktion durch
den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie wegfallen. Diese Lücke müsse
zwingend durch eine andere gesicherte Energiequelle gedeckt werden. Drittens sei die
Wasserkraft derzeit nicht rentabel, da die internationalen Strompreise zu tief seien, um
die Gestehungskosten der Schweizer Wasserkraft decken zu können. Zwar gebe es
deswegen jährlich eine Marktprämie in der Höhe von CHF 120 Mio., diese sei jedoch
beschränkt bis ins Jahr 2023 und verlange deshalb nach einer Nachfolgelösung. Zudem
sei unklar, ob die Nachbarländer stets bereit seien, kurzfristige Stromlücken in der
Schweiz zu schliessen, falls die erst kürzlich vom Nationalrat beschlossene strategische
Reserve nicht ausreichen sollte, um den inländischen Energiehunger zu decken. Eine
mögliche Unterstützungsmassnahme für die Wasserkraft – wie beispielsweise die
Senkung des Wasserrechtszinses, die auch in der Kommission angesprochen worden sei

MOTION
DATE: 11.09.2018
MARCO ACKERMANN
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– sei derzeit aber nicht mehrheitsfähig. Die Walliserin mahnte, es sei besser
vorauszuplanen als in der Not handeln zu müssen und es sei kurz- bis mittelfristig nötig,
sich aus der Abhängigkeit von Kohle- und Atomstrom loszulösen. Auch der Berner
Nationalrat Hans Grunder (bdp, BE) zweifelte an den bundesrätlichen Annahmen zur
Versorgungssicherheit, die auf der Strommarktliberalisierung und dem unsicheren
Stromabkommen mit der EU basierten. Mit Verweis auf die Antwort des Bundesrates zu
einer Interpellation Lehmann (14.3501) seien in naher Zukunft Investitionen in die
Schweizer Wasserkraft in der Höhe von rund CHF 30 Mrd. zu tätigen. Sollten sich die
Annahmen des Bundesrates zur Versorgungssicherheit nicht bewahrheiten, seien
Alternativen erwünscht, um ebendiese nötigen Investitionen zu sichern, argumentierte
Grunder. Solche Alternativen könnten mithilfe der Motion der UREK-SR vorbereitet
werden.
Der Bundesrat hatte sich schon im Vorfeld gegen die Motion ausgesprochen. Gemäss
Bundesrätin Doris Leuthard bestehe keine Notwendigkeit für neue Subventionen, da
schon im Rahmen der Energiestrategie 2050 genügend Fördermittel vorhanden seien,
nachdem das Parlament unbefristete Investitionsbeiträge für Zubauten und
Erneuerungen gesprochen habe. Überdies bestehe bis ins Jahr 2023 die Marktprämie,
die Strompreise entwickelten sich positiv und die geplante Marktöffnung werde eine
noch bessere Versorgungssicherheit mit sich bringen.
In der grossen Kammer fand sich mit 102 zu 92 Stimmen schliesslich eine Mehrheit für
die Annahme der Motion. Gegen das Anliegen stimmten vorwiegend Angehörige der
Fraktionen der SVP, der GLP und der FDP. Die Motion wird somit in die bevorstehende
Revision des StromVG einbezogen werden. 26

La motion de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil des Etats (CEATE-CE) a été classée dans le cadre de l'examen de la
loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies
renouvelables (MCF 21.047). La motion avait pour objectif de stimuler les
investissements pour maintenir à long terme les installations suisses de production
électrique.

MOTION
DATE: 15.03.2023
GUILLAUME ZUMOFEN

Modification de la loi sur les forces
hydrauliques (MCF 18.056)

Force hydraulique

Le Conseil fédéral propose de modifier la loi sur les forces hydrauliques (LFH), ce qui
permettrait également de classer la motion (14.3668). Le taux maximal de la redevance
hydraulique, fixé à 110 francs par kilowatt théorique, est maintenu pour la période
2020-2024. Dans le projet, les nouvelles centrales hydroélectriques bénéficiant d'une
contribution d'investissement sont exemptées de la redevance pendant les dix ans
suivant leur mise en service. Les aménagements existants faisant l'objet
d'agrandissements ou de rénovations notables sont également exonérés de la
redevance hydraulique sur la puissance brute supplémentaire durant dix années. De
plus, le projet attribue la compétence, au Conseil fédéral, de conclure des conventions
internationales dans le domaine de l'utilisation de la force hydraulique de cours d'eau
situés à la frontière. Les compétences du DETEC en matière d'aménagements hydro-
électriques à la frontière sont précisées et centralisées. Lors de la procédure de
consultation, plus de 215 prises de position ont été recueillies. L'abaissement
temporaire du plafond n'a pas été soutenu, tout comme la réduction de la redevance
réservée aux centrales déficitaires. Selon la majorité des cantons, les déficits de la
branche de la force hydraulique proviennent de mauvais choix politiques et
économiques. C'est pourquoi, ils se sont positionnés pour le maintien du plafond en
vigueur jusqu'ici. Les membres de la branche se sont prononcés pour une
réglementation plus flexible en matière de redevance hydraulique, afin qu'elle soit
financée par un système solidaire. Finalement, la limitation de la réglementation à trois
ans n'a pas convaincu. 27

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 23.05.2018
DIANE PORCELLANA
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Nachdem der Bundesrat in seiner Botschaft vom Mai 2018 vorgeschlagen hatte, das
derzeit befristete Wasserzinsmaximum doch nicht auf CHF 80 pro Kilowatt
Bruttoleistung zu senken, sondern dieses in der Höhe von CHF 110 bis ins Jahr 2024
beizubehalten, zeigte sich im August auch die UREK-SR mit zehn zu zwei Stimmen mit
diesem Entscheid einverstanden. Eine Senkung des Wasserzinsmaximums hätte gemäss
deren Befürwortern den Vorteil, dass Wasserkraftwerksbetreiber entlastet und
Arbeitsplätze in den Bergregionen gesichert würden. Dem gegenüber standen jedoch
die Randregionen, die in der Vernehmlassung ein finanzielles und regionalpolitisches
Interesse an angemessen hohen Wassernutzungsentschädigungen geltend gemacht
hatten. Im Zentrum der bundesrätlichen Vorlage steht erstens die Änderung des
Wasserrechtsgesetzes mit der Weiterführung des oben erwähnten Zinses bis ins Jahr
2024. Zweitens soll gleichzeitig die von der nationalrätlichen Energiekommission
eingereichte Motion (14.3668) zur Wasserzinsregelung nach 2019 abgeschrieben
werden. Als dritter Punkt sah der Bundesrat in seinem Entwurf vor, dass bei
Investitionen in Wasserkraftanlagen die Wasserzinsen für einen Zeitraum von zehn
Jahren entfallen sollen. Damit soll ein gewisser Fördermechanismus für den Ausbau der
Wasserkraft Einzug haben. Als vierter Punkt sollen die Behördenzuständigkeiten bei der
Wasserkraftnutzung von Grenzgewässern präzisiert werden. Mit diesen vier Vorschlägen
des Bundesrates zeigte sich eine Mehrheit der Kommission einverstanden. In Ergänzung
zum bundesrätlichen Entwurf verlangte die Kommissionsmehrheit jedoch fünftens,
dass nach 2024 bei der Regelung der Wasserzinsabgabe ein fixer und ein variabler Teil
erarbeitet werden soll. Als letztes Element der Vorlage verlangte die
Kommissionsmehrheit zusätzlich, dass die bestehenden Regelungen weitergeführt
werden sollten, falls in der Revision des StromVG kein marktnahes Strommarktmodell
termingerecht in Kraft treten würde. Die UREK-SR nahm die gesamte Vorlage
schliesslich einstimmig bei einer Enthaltung an.

Obwohl es sich bei dieser Vorlage nur um eine Übergangsvorlage handelte, sorgte das
Thema Wasserrechtsgesetzesänderung in der Herbstsession 2018 im Ständerat für viel
Diskussionsstoff. Dabei wurden drei grosse Konflikte ersichtlich: Der erste Konflikt
behandelte die Frage nach der Höhe des Wasserzinsmaximums selber. Eine
Kommissionsminderheit Luginbühl (bdp, BE) plädierte im Rat dafür, das Maximum in
Art. 49 Abs. 1 WRG nicht bei CHF 110 zu belassen, sondern dieses auf CHF 90 zu senken.
Die Minderheit begründete dies damit, dass die Probleme der Wasserkraft nicht einfach
nur auf ruinöse Unternehmensstrategien zurückzuführen seinen, wie dies gemäss
Martin Schmid (fdp, GR) die Mehrheit der Kantone in der Vernehmlassung angedeutet
hatte, sondern die Wasserzinsabgaben mit einem Anteil von beinahe einem Drittel der
Gestehungskosten einfach zu hoch seien und die Wasserkraftwerke dadurch
belasteten. Mit einer Senkung des Wasserzinses und der damit verbundenen
Unterstützung der Unternehmen könnten zudem Arbeitsplätze in den Randregionen
gesichert werden. Im internationalen Vergleich sei die Abgabe zudem viel zu hoch und
die Idee des Wasserzinses, einer Abgabe der Konsumenten an die Berggebiete, sei
schon in der NFA eingebunden. Gerade letzteres Argument konterte aber
beispielsweise Thomas Hefti (fdp, GL) vehement und unterstrich, man dürfe die NFA
und den Wasserzins nicht gegeneinander ausspielen, da dies zwei völlig verschiedene
Instrumente seien. 
Befürworter der 110-Franken-Obergrenze deuteten darauf hin, dass die jeweiligen
Kantone nicht gezwungen seien, die CHF 110 einzufordern. Sie könnten auch einen viel
tieferen Wasserzins berechnen, um die Wasserkraftwerke nicht aufs Spiel zu setzen und
sich dadurch selber zu schaden. Genannt wurden in der Diskussion beispielsweise die
Kantone Jura mit einem sehr tiefen Wasserzins von nur CHF 40 oder der Kanton Waadt
mit CHF 80. Einige Ratsmitglieder waren zudem der Meinung, dass eine Senkung des
Wasserzinses die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen nicht stärke und
man vielmehr auch auf das interne Verrechnungswesen schauen müsse. 
Die zwei weiteren Konflikte fanden sich in Art. 49 Abs. 1bis WRG. Gegenüber dem
Entwurf des Bundesrates hatte die Kommissionsmehrheit – wie schon in der Einleitung
angedeutet – zwei zentrale Änderungen vorgenommen. Eine davon war, dass sie im
Gesetz verankern wollte, dass der Bundesrat für die Zeit nach dem 1. Januar 2025 den
Wasserzins aus einem fixen und einem variablen Teil zusammenzusetzen habe. Bei
guter Geschäftslage würden so dank des variablen Teils den Bergkantonen grössere
Einnahmen zukommen, während in schlechten Zeiten die Wasserkraftunternehmen
weniger stark mit den Wasserzinsen belastet würden. Auch Bundesrätin Doris Leuthard
begrüsste die Festlegung dieser Ausgestaltungsvariante, da die Wissenschaft schon jetzt
erklärte, dass dies wohl die beste Variante sei und der Bund so viel Aufwand einsparen
könnte. Eine Minderheit Hösli (svp, GL) beantragte dem Rat jedoch, dem Bundesrat
keine Vorgabe bei der Ausgestaltung des zukünftigen Wasserzinses im Rahmen der
Revision des StromVG zu machen. 

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.09.2018
MARCO ACKERMANN
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Zuletzt gab auch die von der Kommissionsmehrheit ergänzte Klausel im selben Absatz
zu reden, die besagt, dass das aktuelle Wasserzinsmaximum automatisch ab dem 1.
Januar 2025 verlängert würde, sollte das neue Strommarktmodell nicht rechtzeitig in
Kraft treten. Gegen eine solche, ihrer Meinung nach überflüssige, automatische
Weiterführung des bisherigen Regimes wehrten sich Roland Eberle (svp, TG) sowie
Robert Cramer (gp, GE). Diese Klausel sei ein falscher Anreiz, kein neues Marktmodell zu
schaffen, da den Bergkantonen bei einer Verweigerung neuer Marktmodelle eine
Weiterführung der bisherigen Praxis gesichert wäre. Für diese Automatisierung sprach
sich hingegen unter anderen Werner Hösli aus. Er argumentierte, dies sei eine
unbürokratische und effiziente Lösung, die eine erneute Debatte um den Wasserzins
bei Ausstehen eines neuen Marktmodells verhindern könne. 
In den Detailabstimmungen folgte die Mehrheit der kleinen Kammer in allen Anliegen
der Kommissionsmehrheit. So sprach sich der Ständerat mit 30 zu 13 Stimmen dafür
aus, das Wasserzinsmaximum bei CHF 110 zu belassen. Betreffend die Einführung des
flexiblen Wasserzinses fand sich eine knappe Mehrheit mit 22 gegen 20 Stimmen. Die
automatische Verlängerung des Wasserzinsmaximums erachteten 20 Ständerätinnen
und Ständeräte als sinnvoll, während sich 15 gegen eine solche aussprachen und fünf
sich in dieser Frage enthielten. Stillschweigend folgte der Rat in den übrigen
Bestimmungen dem Antrag der UREK-SR und schrieb auf Vorschlag des Bundesrates die
Motion der UREK-NR (Mo. 14.3668) ab. In der Gesamtabstimmung herrschte nebst fünf
Enthaltungen aber Einigkeit. 28

Die UREK-NR war im Oktober 2018 dem Votum des Ständerats gefolgt und einstimmig
auf die Vorlage zur Änderung des Wasserrechtsgesetzes eingetreten. Um über den
flexiblen Wasserzins nach 2024, den die Mehrheit des Ständerats gewünscht hatte,
besser beraten zu können, hatte sie die Verwaltung beauftragt, verschiedene mögliche
Ausgestaltungen eines flexiblen Modells darzulegen. Im Frühjahr 2019 stimmte die
Kommission mit 16 zu 2 Stimmen bei 6 Enthaltungen dem Entwurf zur Änderung des
Wasserrechtsgesetzes zu. Dabei beantragte die Kommissionsmehrheit mit 12 zu 10
Stimmen bei 2 Enthaltungen, das Wasserzinsmaximum bei CHF 110 zu belassen, wie dies
der Bundesrat und die Mehrheit der UREK-SR sowie der kleinen Kammer gefordert
hatten. Beratungen über eine allfällige Änderung des maximalen Zinses sollten nach
Meinung der Mehrheit der UREK-NR zusammen mit den Diskussionen zu einem neuen
Stromversorgungsgesetz erfolgen. Entgegen dem Ständeratsvotum und jenem der
ständerätlichen Kommissionsmehrheit wollte aber die nationalrätliche
Kommissionsmehrheit mit 19 zu 4 Stimmen keine Festlegung eines flexiblen
Wasserzinsmodells im Gesetz und folgte somit dem ursprünglichen Entwurf des
Bundesrates. Jener solle rechtzeitig einen Vorschlag für ein neues Wasserzinsmaximum
nach 2024 präsentieren, entschied die Kommissionsmehrheit. 29

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.01.2019
MARCO ACKERMANN

Auf Antrag der UREK-NR stimmte eine Mehrheit der Nationalrätinnen und Nationalräte
in der Detailberatung im März 2019 für eine Beibehaltung des aktuellen
Wasserzinsmaximums bei CHF 110 pro Kilowatt Bruttoleistung. Diese finanzielle
Abgeltung sei für die alpinen Gemeinden und Regionen der Schweiz sehr wichtig,
unterstrich der Walliser Nationalrat Mathias Reynard (sp, VS) seitens der
Kommissionsmehrheit. Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga plädierte für eine
Verlängerung des aktuellen Wasserzinsregimes bis 2024. Diese 110-Franken-Grenze sei
aber eine Übergangslösung und es bedürfe in Zukunft eines Systemwechsels. Eine
Kommissionsminderheit Wasserfallen (fdp, BE) wollte hingegen – wie der Bundesrat
ursprünglich vor seiner Vernehmlassung vorgesehen hatte – das Wasserzinsmaximum
auf CHF 80 senken. Wasserfallen argumentierte, dass diese Senkung des
Maximalbetrags nötig sei, damit die Schweizer Wasserkraft auch in Zukunft bestehen
könne. Um diese Forderung zu untermauern, verglich er die Abgaben mit dem
umliegenden Ausland, wo die Abgeltungen für die Nutzung von Wasser viel tiefer
anfallen würden. Dadurch stünden die hiesigen Wasserkraftwerke unter starkem
finanziellem Druck. Diese Forderung nach einer Senkung des Maximalbetrages wurde in
der Detailabstimmung jedoch klar mit 133 gegen 53 Stimmen bei 2 Enthaltungen
abgelehnt, wobei sich die geschlossenen Fraktionen der Grünen, der SP, der CVP und
eine Mehrheit der Fraktionen der SVP und der BDP für die 110-Franken-Grenze
aussprachen und nebst einer Mehrheit der FDP-Fraktion einzig die GLP-Fraktion
geschlossen für eine Senkung der Obergrenze auf CHF 80 stimmte. Die grosse Kammer
lehnte zudem zwei Änderungen des Ständerats gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf ab, wobei erstere die Forderung betraf, dass das künftige Wasserzinsmodell
aus einem fixen und einem variablen Teil zu bestehen habe. Zweitens verneinte er auch

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.03.2019
MARCO ACKERMANN
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die Frage nach der Einführung einer automatischen Verlängerung des aktuellen
Wasserzinsmaximums nach 2025, falls bis dahin kein neues, marktnahes
Strommarktmodell etabliert sein sollte. Die Volkskammer folgte somit in diesen zwei
Differenzen der ursprünglichen Fassung des Bundesrates – wie es die UREK-NR
gefordert hatte. In allen weiteren Punkten folgte der Nationalrat seinem Schwesterrat.
In der Gesamtabstimmung herrschte nebst zwei Gegenstimmen Einigkeit. 30

In der Differenzbereinigung zum Bundesratsgeschäft zur Änderung des
Wasserrechtsgesetzes (Wasserzinsen) stimmte die kleine Kammer bei der
verbleibenden Differenz stillschweigend dem Entscheid des Nationalrates zu. Im Gesetz
wird demnach nicht vorgeschrieben, dass sich der Wasserzins in Zukunft aus einem
fixen und einem variablen Teil zusammensetzen muss. Es wird auch kein Automatismus
eingebaut, der das bestehende Modell verlängern würde, falls bis zum Jahresbeginn
2025 kein neues marktnahes Strommarktmodell etabliert sein sollte. Die kleine Kammer
folgte damit dem knappen Entscheid ihrer UREK, die mit 6 gegen 5 Stimmen knapp für
diesen Weg des Nationalrates gestimmt hatte.
In der Schlussabstimmung gab es in den Räten nur wenige Gegenstimmen: So votierten
im Nationalrat nur 7 Abgeordnete (nebst 5 Enthaltungen) gegen den
Schlussabstimmungstext – im Ständerat fanden sich je eine Enthaltung und eine
Gegenstimme. Die Referendumsfrist läuft bis Juli 2019. 31

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.03.2019
MARCO ACKERMANN

Wasserkraft. Für eine Lockerung des
Bundesgesetzes über den Schutz der
Gewässer (Kt. Iv. VS 18.310)

Force hydraulique

Eine vom Kanton Wallis im Mai 2018 eingereichte Standesinitiative forderte von den
eidgenössischen Räten, die nationalen Bestimmungen für die Wasserkraft – im
Besonderen jene im Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer – zu lockern. Der
Grosse Rat des Kantons Wallis fundierte diese Forderung mit dem Argument, dass
durch die im Jahre 1991 eingeführten Umweltschutzbestimmungen das
Wasserkraftpotential in der Schweiz nicht ausreichend ausgeschöpft werden könne.
Der Gebirgskanton sah das Problem dabei vor allem in den zu leistenden Kosten für
Kompensations- und Umweltmassnahmen im Zusammenhang mit der
Umweltverträglichkeitsprüfung, welche in den kommenden Jahren im Zuge der
anstehenden Neukonzessionierungen bei einem Grossteil aller Anlagen zu leisten sind.
Gemäss der im «Nouvelliste» genannten Studie des Schweizerischen
Wasserwirtschaftsverbands (SWV) würden sich demnach die schweizweiten
Stromproduktionsverluste nach den Neukonzessionierungen in der Wasserkraft
aufgrund der neu einzuhaltenden Umweltvorschriften auf elf Prozent belaufen. Die
bisher geltenden Konzessionen stammen grösstenteils noch aus den Jahren vor 1991
und müssen deshalb die strengeren Gewässerschutzbestimmungen noch nicht
einhalten, erklärte etwa die Westschweizer Zeitung «Le Temps».
Die UREK-SR zeigte sich im Januar 2019 zuerst noch unentschlossen und bat die
Verwaltung deshalb, aktuelle Datengrundlagen zu liefern, um abschätzen zu können, ob
und wie die aktuell geltenden Umweltvorschriften bei der Neukonzessionierung von
Wasserkraftanlagen die Ziele im Zubau der Wasserkraft gemäss der Energiestrategie
2050 beeinflussen. Im September desselben Jahres beantragte die Kommission nach
Begutachtung der Datengrundlagen mit 7 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung, der
Walliser Standesinitiative keine Folge zu geben. Nach Ansicht der Kommissionsmehrheit
würden die geltenden Umweltschutzvorschriften die Ausbauziele in der Wasserkraft
gemäss der Energiestrategie 2050 nicht behindern. 32

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 03.09.2019
MARCO ACKERMANN

In der Wintersession 2019 folgte der Ständerat dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und gab mit 26 zu 13 Stimmen bei 2 Enthaltungen der Walliser
Standesinitiative für eine Lockerung des Gewässerschutzgesetzes keine Folge.
Ausgangspunkt für die Standesinitiative war ein Bundesgerichtsentscheid um
Restwassermengen für die Wasserkraftanlage Chippis-Rhone (VS) gewesen: In
Anwendung des neu geltenden Gewässerschutzgesetzes im Zuge der
Neukonzessionierung war die Betreiberin verpflichtet worden, die strengeren

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 05.12.2019
MARCO ACKERMANN
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Umweltbestimmungen einzuhalten und insbesondere Vorgaben zu Restwassermengen –
dem Anteil an Wasser, der nicht gestaut werden darf und ungehindert weiterfliessen
können muss – im Sinne einer verbesserten Biodiversität zu beachten. Diese
Massnahmen würden aber zu starken Einbussen in der Stromproduktion führen, was
nicht mit den Wasserkraftausbauzielen der Energiestrategie 2050 einhergehe,
argumentierte Ständerat Beat Rieder (cvp, VS). Er lieferte sich im Rat ein kleines
Wortgefecht mit dem Kommissionsmehrheitssprecher Roberto Zanetti (sp, SO), der
davor warnte, diese Bestimmung im Gewässerschutzgesetz anzutasten, die damals im
Sinne einer Kompromisslösung als indirekter Gegenentwurf zur Volksinitiative
«Lebendiges Wasser» Einzug ins Gesetz gefunden hatte. «Man kann sich auch beim
Umgang mit Wasser die Finger verbrennen», ermahnte Zanetti seinen Walliser
Amtskollegen. 33

Analog zum Ständerat und zur Schwesterkommission wollte auch die UREK-NR nicht an
den geltenden Bestimmungen beim Gewässerschutz rütteln und beantragte deshalb im
Mai 2020 mit 17 zu 6 Stimmen, der Walliser Standesinitiative für eine Lockerung des
Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer keine Folge zu geben. Die bisherigen
Bestimmungen zu Restwassermengen und der darin enthaltene Kompromiss zwischen
Naturschutz und der Nutzung der Wasserkraft erachtete die Kommission als bewährte
und massvolle Regelungen. Die Produktionseinbussen aufgrund der
Gewässerschutzauflagen beurteilte die Kommission zudem als vertretbar. Eine
Minderheit Ruppen (svp, VS) bestehend aus sechs SVP-Vertreterinnen und -Vertretern
verlangte hingegen, der Standesinitiative Folge zu geben, da die geltenden
Bestimmungen die Attraktivität für Investitionen in die Wasserkraft verringerten und
damit dem in der Energiestrategie 2050 vorgesehenen Ausbau der Wasserkraft
zuwiderliefen. 34

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 18.05.2020
MARCO ACKERMANN

Im Dezember 2020 gab auch der Nationalrat als Zweitrat der Walliser Standesinitiative
für eine Lockerung des Gewässerschutzgesetzes bei der Erneuerung oder der
Neuvergabe von Konzessionen keine Folge. Mit 109 zu 72 Stimmen folgte die grosse
Kammer damit dem Mehrheitsantrag ihrer UREK. Eine Minderheit Ruppen (svp, VS)
bestehend aus sechs SVP-Vertreterinnen und -Vertretern hatte vergebens dafür
plädiert, die Umweltbestimmungen zu lockern, um Produktionseinbussen in der
Wasserkraft zu vermeiden. Unterstützung fand diese Argumentation in der
geschlossenen SVP-Fraktion, einer Mehrheit der Mitte- und bei wenigen Mitgliedern der
FDP-Fraktion. 35

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.12.2020
MARCO ACKERMANN

Investitionssicherheit für die
Stromproduktion aus einheimischer
Wasserkraft gewährleisten (Mo. 20.3407)

Force hydraulique

In der Herbstsession 2020 folgte der Ständerat stillschweigend einem Ordnungsantrag
Zanetti (sp, SO) zwecks Zuweisung einer Motion Rieder (cvp, VS) an die zuständige
UREK-SR. Der Walliser Christdemokrat Beat Rieder forderte, dass die
Investitionssicherheit für die Stromproduktion aus einheimischer Wasserkraft
gewährleistet wird, indem der Bundesrat im EnG einen Auffangmechanismus gegen
Tiefpreisphasen einbaut. So sollen Betreiber von neu konzessionierten
Wasserkraftanlagen nach dem Willen von Rieder während der künftigen
Konzessionslaufzeit finanziell in Krisensituationen unterstützt werden. Diese
Massnahme soll Anreize für Investitionen und den Weiterbetrieb von bestehenden
Anlagen setzen. Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme die Ablehnung der
Motion, zeigte sich jedoch bereit, den Vorschlag des Motionärs im Rahmen der Revision
des EnG eingehend zu prüfen. Als «grosse Kiste» bezeichnete Zanetti im Rat die Motion
und plädierte dafür, das Begehren in der Kommission genauer unter die Lupe zu
nehmen und mit der sich in der «Pipeline» befindenden Revision des EnG zu
gegebener Zeit abzugleichen. Rieder zeigte sich sehr erfreut darüber, dass seinem
Anliegen eine hohe Relevanz beigemessen werde, weshalb er sich mit dem
Ordnungsantrag einverstanden erklärte. 36

MOTION
DATE: 15.09.2020
MARCO ACKERMANN
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La motion du sénateur valaisan Beat Rieder (centre, SE) a été classée car elle n'a pas été
examinée dans le délai imparti de deux années. Il souhaitait, par cette motion, garantir
les investissements dans l'énergie hydraulique pour sécuriser une production
électrique indigène.

MOTION
DATE: 17.06.2022
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